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Ergänzende Bestimmungen für den
Bereich der allgemeinen Schlüsselqualifikationen
im Rahmen des Bachelor-Studiums
an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

vom … Entwurf Stand 09.03.2010
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 und Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK) in der jeweils geltenden Fassung erlässt die Julius-Maximilians-Universität Würzburg die folgende Satzung.
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Vorbemerkung

1Einzelne, in dieser Satzung verwendete Begriffe werden auch ausführlich im Glossar definiert und können unter  http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/schlagwortea-z nachgelesen werden.
§ 1 Geltungsbereich
Diese Satzung ergänzt die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge (ASPO) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) vom 5. August 2009 in der jeweils geltenden Fassung sowie die auf Grundlage der ASPO erlassenen fachspezifischen Bestimmungen (FSB).

§ 2 Anwendungsbereich – allgemeine Schlüsselqualifikationen
(1) 1Im Rahmen eines Bachelor-Studiums sind gemäß § 9 Abs. 4 ASPO im Bereich der Schlüsselqualifikationen Module im Umfang von insgesamt 20 ECTS-Punkten zu absolvieren. 2Hierzu gehören methodische, soziale und kommunikative Kompetenzen aus dem Umfeld des Fachs ebenso wie Grundlagen aus anderen Fächern der Geistes-, Gesellschafts- und Naturwissenschaften. 3Dieser Bereich ist in fachspezifische und allgemeine Schlüsselqualifikationen zu unterteilen, wobei der Anteil an fachspezifischen Schlüsselqualifikationen 17 bis 15 ECTS-Punkte und der der allgemeinen Schlüsselqualifikationen 3 bis 5 ECTS-Punkte betragen soll. 

(2) Im Rahmen einer Studienfachkombination zweier gleichberechtigter Hauptfächer (Erwerb von jeweils 85 ECTS-Punkten) entfallen gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe a) ASPO in jedem Studienfach 10 ECTS-Punkte auf den Bereich der Schlüsselqualifikationen, bei einer Kombination von Hauptfach (Erwerb von 120 ECTS-Punkten) und Nebenfach (Erwerb von 60 ECTS-Punkten) sind die Schlüsselqualifikationen gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe c) ASPO insgesamt im Rahmen des Hauptfachs zu erwerben.  
(3) 1Die einzelnen Fächer können in den jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen Module festlegen, die den Erwerb von Leistungspunkten im Bereich der allgemeinen sowie der fachspezifischen Schlüsselqualifikationen ermöglichen. 2Bezüglich der allgemeinen Schlüsselqualifikationen kann kumulativ oder alternativ hierzu auf Module verwiesen werden, die in der Anlage zu dieser Satzung aufgeführt sind, wobei jeweils auf eine oder mehrere in einem Unterbereich zusammengefasste Gruppen von Modulen verwiesen wird. 3Die entsprechenden Abschnitte der Anlage ergänzen insoweit die jeweiligen FSB, insbesondere die jeweilige Studienfachbeschreibung, § 9 Abs. 4 Satz 4 ASPO. 4Durch erfolgreiche Absolvierung der aufgeführten Module werden dann im jeweiligen Fach Leistungspunkte aus dem Bereich der allgemeinen Schlüsselqualifikationen erworben.
§ 3 Zuständigkeiten und Koordination
1Die Verantwortlichkeit, das Anmeldeverfahren und die Modalitäten der Erfolgsüberprüfung für die einzelnen in der Anlage aufgeführten Module sind in der jeweiligen Modulbeschreibung angegeben und liegen in der Regel bei der Fakultät oder zentralen Einrichtung, die das jeweilige Modul anbietet. 2Der Career-Service der JMU ist für die Zusammenstellung, Bekanntgabe und Pflege der Anlage zuständig. 3Die Bekanntgabe erfolgt in der Regel auch in elektronischer Form. 4Die Anlage wird in der jeweils geltenden Fassung vom Senat der JMU beschlossen.
§ 4 Berechnung der Gesamtnote
1Gemäß § 9 Abs. 4 Satz 6 ASPO werden allgemeine Schlüsselqualifikationen in der Regel als unbenotete Prüfungsleistungen ausgewiesen. 2Falls in den FSB des jeweiligen Studienfachs nichts Anderes geregelt wird, so wird die Gesamtnote aus der Studienfachnote gebildet, bzw. bei Studienfachkombinationen aus den Studienfachnoten, in die wiederum grundsätzlich die Noten des Pflichtbereichs, des Wahlpflichtbereichs sowie der Abschlussarbeit einfließen, § 34 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 ASPO. 3Eine im Rahmen des Bereichs der Schlüsselqualifikationen erzielte Note findet bei der Berechnung der Gesamtnote damit nur dann Berücksichtigung, wenn dies die jeweiligen FSB vorsehen.
§ 5 Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die ihr Bachelor-Studium an der JMU nach Inkrafttreten dieser Satzung aufnehmen, soweit die jeweiligen FSB auf diese Satzung verweisen.
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Auflistung der Module für Bereich der allgemeinen Schlüsselqualifikationen

